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ErwGr

Erwägungsgrund 153 - Verarbeitung zu journalistischen oder wissenschaftlichen,
künstlerischen oder literarischen Zwecken

1 Im Recht der Mitgliedstaaten sollten die Vorschriften über die freie Meinungsäußerung und
Informationsfreiheit, auch von Journalisten, Wissenschaftlern, Künstlern und/oder Schriftstellern, mit
dem Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten gemäß dieser Verordnung in Einklang gebracht
werden. 2 Für die Verarbeitung personenbezogener Daten ausschließlich zu journalistischen Zwecken
oder zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken sollten Abweichungen und
Ausnahmen von bestimmten Vorschriften dieser Verordnung gelten, wenn dies erforderlich ist, um
das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit dem Recht auf Freiheit der
Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, wie es in Artikel 11 der Charta garantiert ist, in Einklang
zu bringen. 3 Dies sollte insbesondere für die Verarbeitung personenbezogener Daten im
audiovisuellen Bereich sowie in Nachrichten- und Pressearchiven gelten. 4 Die Mitgliedstaaten sollten
daher Gesetzgebungsmaßnahmen zur Regelung der Abweichungen und Ausnahmen erlassen, die zum
Zwecke der Abwägung zwischen diesen Grundrechten notwendig sind. 5 Die Mitgliedstaaten sollten
solche Abweichungen und Ausnahmen in Bezug auf die allgemeinen Grundsätze, die Rechte der
betroffenen Person, den Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter, die Übermittlung von
personenbezogenen Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen, die unabhängigen
Aufsichtsbehörden, die Zusammenarbeit und Kohärenz und besondere Datenverarbeitungssituationen
erlassen. 6 Sollten diese Abweichungen oder Ausnahmen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat
unterschiedlich sein, sollte das Recht des Mitgliedstaats angewendet werden, dem der
Verantwortliche unterliegt. 7 Um der Bedeutung des Rechts auf freie Meinungsäußerung in einer
demokratischen Gesellschaft Rechnung zu tragen, müssen Begriffe wie Journalismus, die sich auf
diese Freiheit beziehen, weit ausgelegt werden.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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